
tahnsteiner Tageblatt
Kreisblatt für denii«̂ im>ir" »mi wlT ^ i . Kreis§1.Soarchauseil

Mrtt NxMchir ddiMm te Kttift*.

Sr. 25 Druck und Verlag der Buchdruckers
Kran- Schicke!  in Oberlahnstein Dieosl«! . de» 1. Selm« Ul«. Für die Erhriftlettnug verantwortlich!:

»duard Schicke!  tu Oberlahustei»JÜ. SrttWW.
Ein zweiter LnftniM ans Wr.

stnmöniev bleibt neutral. — Segen die ruWcke Friedensbewegung. — NnWkbe SngriSksversoche.
Aussicht Ms»»a»chi»M

All di« OrtSpolizeidetz- rdrn des Kreises!
Es besteht in diesem Jahre ein besonderes Interesse an

der Vertilgung der der Landwirtschaft schädlichen Tiere und
Wanzen.

Unter Hinweis auf tz 7 der Feldpolizeiverordnung vom
<EL Mai 1882 (Regierungs -Amtsblatt S . 151) ersuche ich
darüber zu wachen, daß die angeordneten Bekämpfungs-
maßnahmen zur Durchführung gelangen.

St . Goarshausen , den 26 . Januar 1916.
Der Königliche Landrat.

Berg,  Geheimer Regierungsrat.

Im Anschluß an die im Kreisblatt Nr . 21 veröffentlichte
Bekanntmachung vom 21. Januar 1916 betr. die Unter¬
stützung der Familien der zum Heeresdienst einberufenen
Mannschaften wird hierdurch bekannt gemacht, daß zu den
Tarisklassen A , B und C im Kreise keine Ortschaften ge¬
hören. Zur Tarifklasse II zählen die Stadtgemeinden
Braubach , St . Goarshausen , Niederlahnstein u. Oberlahn-
sttiw Alle übrigen Orte gehören zur Tarifklasse E.

Et . Goarshausen , den 29 . Januar 1916.
Der Königliche Landrat.

Berg,  Geheimer Regierungsrat.
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WTB. (Amtlich.) Großes Hauptquartier.

St . Januar , vormittags:
Westlicher Kriegsschauplatz.

Unsere neuen Gräben in der Gegend von Neuville wur¬
de» gegen sranzöstsche Wiedereroberungsversuche behauptet.

Die Zahl der nordwestlich des Gehöftes Lafolie gemach¬
ten Gefangenen erhöht sich auf 318 Mann , die Beute auf
11 Maschinengewehre.

Gegen die am 28. Januar südlich der Somme von schle-
-scheu Truppen genommene Stellung richteten die Fran¬
zosen mehrfache Feuerüberfällc.

Allgemein litt die Gefechtstätigkeit unter dem nebligen
Wetter.

Der ftücbtling*
Roman von A. Seyffert - Klinger.

5iT (Nachdruck verboten.!
Doch der breitete beide Arme aus und stand wie eine

Mauer . Elaue mufcte zurückweichen, wollte sie sich nicht
eurer Brutalität anssetzrn.

Sie zuckte zusammen, als erwache sie aus einem
Lu nineizustande. „Man konnte die Komödie fa auch hier
au ' üürea ."

„W >s bedeutet dies, Martin , wo befinde ich mich?
Ist dies Traum oder Wirklichkeit?' Diesen bestrickenden
Ten halte der Rittmeister seit seiner schweren Verwundung
noch nicht von ihr gehört.

Doch kein Muskel in feinem Gesicht verriet , was in
ihm vorgsirg. Sachlich ftagte er Eva:

„Was geht ohne mein Wissen hier vor ? Mit wem hatte
das gnädige Fräulein Zusammenkünfte im Garten ? '

Sie hatte ihre Fassung bereits zurückerlangt. Noch
mit einer kleinen Befangenheit kämpfend, doch obnk zu
stocken entgegnete sie: „Der Bruder des gnädigen
Fräuleins schleicht hier als Spion herum, ich beobachte
das bereits fest mehreren Wochen.

„Davon hätten Sie doch aber einem Menschen Mit¬
teilung machen müssen, Fräulein Eva. Ich verkenne ja
nicht, daß Sie sich in einem Konssikt befanden, denn ich
war leidend und Sie wünschten mich zu schonen. Auch
meine Mutter kam nicht in Betracht . Aber ist es Ihnen
denn nicht zum Bewußtsein gekommen, waS möglicher¬
weise auf dem Spiel steht? '

„Gewiß , Herr Rittmeister ' , erwiderte Eva ohne
Zögern , „aber ich konnte zu keinem Entschluß kommen,
trotzdem ich in keiner Nacht Ruhe vor dieser Sache fand.
An men hätte ich mich auch wenden sollen, ohne Ihre
Familie aufs schwerste zu kompromittieren.

„Wo es sich um daS Heil des Vaterlandes handelt,
müssen alle persönlichen Bedenken schweigen. . . . Hörten
Sie , was zwischen dem gnädigen Fräulein und dem Spion
gesprochen wurde ?'

In Erwiderung des Bombenabwurfs französischer Luft¬
fahrzeuge auf die offene, außerhalb des Operationsgebietes
liegend« Stadt Freiburg haben unsere Luftschiffe in den
beiden letzten Rächte» die Festung Paris mit anscheinend
befriedigendem Erfolg angegriffen.

Okstticher Kriegsschauplatz.
Russische Augriffsverfuche gegen den Kirchhof mm Wis¬

mar» (an der Aa, westlich von Riga ) scheiterten in unsrem
Infanterie . uvb Arttlleriefouer.

BaUmliriegsschmplatz.
Die Lage auf dem Baüa » -Kriegsschauplatz ist unver¬

ändert . Oberste Heeresleitung.

Der SftmcWsch'»WMe TszvMchi
WTB . Wien,  31 . Jan . Amtlich wird verlautbart:
Auf allen drei Kriegsschauplätzen keine besonderen Er¬

eignisse.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabr

«. Hösrr,  Felblumschalleutnaut.

Der lSttische KrWdecichl.
WTB . K on sta nt in op el , 31. Jan . Das Haupt¬

quartier meldet: An der Dardanellenftont schleuderte ein
Kreuzer am 28. Januar 20 Granaten auf die Umgebung
von Sedd -ül-Bahr und zog sich daraus zurück. — Von den
anderen Fronten keine Meldung von Bedeutung.

Der Vertreter Krupps auf Kreta verhaftet.
B e r n , 31. Jan . (Nichtamtl. Wolff-Tel .) Der Athe¬

ner Korrespondent des „Corriere della Sera " drahtet : Am
Samstag Nachmittag schiffte sich in Retime (Insel Kreta)
eine kleinere Abteilung französischer Marinesoldaten aus,
die den früheren deutschen Konsul in Kanea , Walter Mae-
seter, jetzigen Vertreter der Firma Krupp , verhaftete und
ihn auf einem Kriegsschiff wegführte.
793 Franzosen und Belgier durch Lustbomben ihrer Lands¬

leute getötet.
Berlin,  31 . Jan . (Nichiamtl. Wolff-Tel .) Unsere

Feinde im Westen richten bekanntlich fortdauernd Artille¬
rie - und Fliegerangriffe auf die Ortschaften irr den von uns
besetzten Gebieten Frankreichs und Belgiens . Auf die Ein¬
wohner der eigenen Nationalität nehmen die Beschützer der
Menschlichkeit dabei nicht die geringste Rücksicht.

Insgesamt sind während der lchten vier Monate des
vergangenen Jahres 793 französische und belgische Bürger
durch Geschosse ihrer Landsleute oder Engländer getötet
oder verwundet worden.

Die Wirkung des ersten Luftangriff » .
WTB . Paris,  31 . Jan . Meldung der Agmtur Ha-

vas : Präsident Poincaree sowie der Minister des Innern
Malvy besuchten gestern im Krankenhaus etwa 10 Opfer
des Zeppelinan -griffs (von Samstagnacht ), und besichtigten
darauf den neuen Schauplatz der Tätigkeit des Lenkbaüons,
wo eine zahlreiche Menge stand und die Ereignisse mit Ruhe
besprach. Die Zahl der Getöteten erreicht 24 , darunter
mehrere Opfer , die nicht identifiziert werden konnten Un¬
ter den Festgeftellten befinden sich9 getötete und 14 verletzte
Frauen , 8 getötete und 12  verletzte Männer und 2 verletzte
Kinder . Eine Bombe höhlte einen Trichter von einem Me¬
ter Tiefe und mit einer Oeffnung von fünf bis sechs Meter
aus . Die zweite durchschlug ein Haus von drei Stockwer¬
ken vollständig , die dritte zerstörte ein halbes Haus von drei
Stockwerken, die vierte ein solches von fünf Stockwerken,
die,fünfte richtete denselben Schaden an einem anderen Ge¬
bäude an, die sechste verursachte unbedeutenden Schaden an
einem Hause von fünf Stockwerken, die siebte zerstörte ein
einstöckiges Haus , die achte siel auf di« Strafte herab u«d
riß die Türen und Fenster eines benachbarten Hauses,her¬
aus , die neunte zerstörte eine Wand und den Hof eines tz-
stöckigen Hauses , die zehnte durchschlug eure Werkstatt, die
elfte fiel aus einen Steinhaufen , die zwölfte zerstörte ein
einstöckiges Gartenhaus . Eine ist nicht explodiert.

Der zvnitr Zeppelinangriff auf Paris.
WTB . P a r i s , 30. Jan . Meldung der Agentur Havas:

9,50 abends Luftschiffalarm . Alle Vorsichtsmaftnahmen
werden getroffen . Die Polizeipräfektur teilte um 9,50 Uhr
abends mit , ein von Norden kommendes Luftschiff sei gemel¬
det, man wisse nicht genau , in welcher Richtung es fliege.
Zur Vorsicht werden die Lichter in der Stadt gelöscht. Um
10 Uhr abends in ganz Paris neuerdings Glockengeläut it-
Trompetenstöße . Alle für den Lustschiffalarm vorgesehenen
Maßnahmen werden sofort ausgeführt.

Am 30 . Januar abends bewegte sich ein deutsches Luft¬
schiff in der Richtung auf Paris , wo es krirz nach 10  Uhr
abends eintraf . Es wurde von den Abwehrgeschützenbe¬
schossen und von Flugzeugen angegriffen . Das Lusschisf
warf eine Anzahl Bomben , die nach den bisherigen Mel¬
dungen keinen Schaden verursacht haben . Um 1IH4 Uhr
war der Alarm beendigt und die Beleuchtung wieder her¬
gestellt

Englische Minen an der schwedischen Küste.
K 0 p e n h a g e n , 31 . Jan . (Tel . Ktr. Bln .) Wäh¬

rend der orkanartigen Stürme der letzten Woche wurden
an der schwedischen Westküste 180 Minen angetrieben , von
denen der größte Teil durch die schwedischen Behörden ge¬

„Nein , Herr Rittmeister , ich konnte nur wenig von
dem verstehen, was die beiden zusammen sprachen. Aber
soviel habe ich begriffen, daß George Brufson mit ge¬
fälschten Papieren hier sein Unwesen treibt . Unter der
Maske eines Taubstummen horcht und spioniert er
verum. . . . Als das gnädige Fräulein vorhin von der
Treppe schlich, kam mir gleich der Verdacht, daß sie die
Absicht habe, nach wichttgen Dokumenten zu suchen, darum
folgte ich ihr.'

„Das war gut, Fräulein Eva. Wie kan» es aber , daß
Sie noch auf waren ? Hatten Sie schon vorher etwas Ver¬
dächtiges beobachtet? '

„Nein , Herr Rittmeister ' , entgegnete Eva mit schlichter
Wahrhaftigkeit , „aber wenn ich des Abends in mein
Zimmer konrme. liebe ich es, noch eine Weile am Fenster
zu sitzen und alles zu überdenken, was der Tag gebracht
hat. Heute bin ich dabei eingeschlafen. Doch ist mir dann
kalt geworden und davon wurde ich munter , vielleicht auch
vom Offnen der Tür . Da bin ich dann eilig gleichfalls
die Treppe hinuntergeschlüpst.

„Martin ' , bat Claire in weichem flehenden Ton , „bitte,
mach dieser unwürdigen Szene ein Ende . Was ich dir
mitzuteilen habe, will ich dir unter vier Augen sagen.
Glaube mir, es handelt sich um eine ganz belanglose
Heimlichkeit, mehr schon um eine Dummheit meinerseits,
ich will dich ja über alles aufklären, nur behandle mich
nicht länger so unverzeihlich schlecht."

Der Rittmeister sah an ihr vorüber , als seien ihre
Wort « leerer Schall , ihre Person Luft für ihn. Er
winkte Eva.

„Bitte , wollen Sie mir behilflich sein? Ich möchte
dort ans Telephon. '

Jetzt wankte Claire , sie gab alles verloren und ihr
Erblassen war nicht erkünstelt. Ahnungslos harrte draußen
im Garten ihr Bruder auf sie. War es denn unmöglich,
ihn zu warnen?

Sie war außer sich. Zitternd sank sie in die Knie.
Flehend streckte sie die weißen Hände aus.

„Erbarmen : Habe Mitleid mit uns . laß Gnade walten
um des Glückes willen , in dem rvir uns so sicher geborgen

wähnten. George ist mein Bruder , ich gebe es zu. Ec
hat mich schon vor Monaten zum Verrat angestiftet, wollte
mich zu allen möglichen Spionagen verleiten . Ich habe
mich ehrlich gegen sein Ansinnen gewehrt bis zum heutigen
Tage “

„Da spricht das gnädige Fräulein die Wahrheit ", be¬
merkte Eva , „ich habe aus meinem Lauscherposten gehört,
wie sie sich gegen George Bruffons Einflüsterung «»
wehrte .'

Um Claires Fassung war es geschehen. Sie schluchzte
laut auf. „Da siehst du nun, daß ich dir nichts vorrede,
Martin , sogar meine Feindin nimmt meine Partei .'

Sie ging ein paar Schritte auf den Rittmeister zu-
Der Bursche wagte es nicht, sie zurückzuhalten. Wieder
hob sie die rveißen Arme , die so kinderhaft schmal und
zart waren.

„Hat sich dein Herz, das mich so liebte, denn in Stein
verwandelt ? Vergib mir doch, wenn ich geirrt habe. Es
ist ja nichts geschehen. Sei versichert, daß ich im letzten
Augenblick doch wieder den Brief an Ort und Stelle zu¬
rückgelegt hätte. Hier ist er.'

Rasch zog sie das Schreiben aus der Tasche und M»
eS auf den Tisch. . „ m ,

Martin antwortete auch jetztffnrcht. Wohl aber nahm
er den Fernsprecher in die Hand.

Diesen Moment benutzte du Französin.
Ehe jemand es hindern konnte, stürzte sie « t das

Fenster und riß es auf.
„Entflieh , Georg ! schrie sie in die Nackt hinaus , „es

ist alles entdeckt!"
Unter dem Fenster tauchte der Kopf des Grenadiers

auf, mit welchem der Rittmeister im Park des Schlosses
Boncourt gekämpft hatte ; jetzt konnte er denselben ujcht
sehen, weil er am andern Ende des Zimmers stch befand-
Aber auf Eva fiel sein haßerfüllter Blick.

„Also hier verbirgt sich die Diebin !' rief George, ick
werde sorgen, daß sie der ftanzösischen Kriminalpolizei
ausgeliefert wird !'

(Fortsetzung folgt.»



cahnMner EagErE . Krctsblatt fJLt den Reels §r .Goarshaufen.
borgen worden ist. Sie sind sämtlich englischen Ursprungs,
enthalten je 200 Kilogramm Sprengstoffe in je acht kupfer¬
nen Behältern und haben das Datum 1915 . ,

Alle vier in Karaburnu.
Saloniki,  31 . Jan . (Nichtamtl . Wolff-Tel .) Die

Agence Havas meldet : Die griechische Besatzung des Forts
voir Karaburun , 200 Mann stark, wurde nach Saloniki ge¬
bracht. Das Fort ist jetzt von englischen und französischen
Landtruppen und englischen, französischen, russischen und
italienischen Landungsabteilungen besetzt. Die Flaggen
der Alliierten , und mitten unter ihnen die griechischen Far¬
ben, wehen über dem Fort.

Die Borfalle in Lausanne und die deutsche Regierung.
Basel,  31 . Jan . (Tel . Ktr . Bin .) Bezüglich der

deutschfeindlichen Kundgebung in Lausanne macht ein
deutsch-schweizerischer Journalist folgende sehr bezeichnende
Bemerkung : Es ist ein Glück für die Schweiz , daß die De¬
monstration gegen Deutschland gerichtet war , denn Deutsch¬
land nimmt solche Vorfälle ruhiger auf und ist mit einer
Entschuldigung zufrieden . Wenn aber umgekehrt von
deutschfreundlicher Seite irgendwo in der Schweiz gegen
die Konsulate Englands , Italiens oder Frankreichs so vor¬
gegangen worden wäre , wie es gegen den deutschen Kon¬
sul in Lausanne geschah, dann hätte es gewiß eine schwere
diplomatische Verwicklung gegeben. Denn nicht nur , daß
die ententefreundlichen Elemente ganz bestimmt gegen die
Deutschen in der Schweiz Repressalien ergriffen hätten , es
wäre auch die betreffende Entente -Regierung gewiß nicht
mit einer Entschuldigung zufrieden gewesen, und die En¬
tenteblätter hätten die Bolksstimmnng bis zur Kriegs-
Siedehitze getrieben.

Z ü r i ch, 31. Jan . (Nichtamtl . Wolff -Tel .) Den „N.
$ . N." wird zu den Vorkommnissen in Lausanne aus Bern
geschrieben: Bestätigt sich die merkwürdige Meldung , daß
der Fahnenschänder nach Frankreich entkommen ist, so
würde sie recht ernste Indizien für das Hintermännertum
der so bedenklichen Vorkommnisse liefern . Um nach Frank¬
reich zu gelangen , hätte Hunzinker vor der Tat mit einem
entsprechenden Paß versehen sein müssen. Es ist .bekannt,
mit welchen Schwierigkeiten die Erlangung eines solchen
Passes verbunden ist. Man fragt sich, wie und durch wen
Hunzinker dann zu dem Paß gekommen ist. Wenn er ohite
Paß über die Grenze kam, so ist dies nur möglich gewesen,
wenn eine äußerst mächtige und hohe französische Protek¬
tion hinter ihm .stand.

Rücktritt des Admirals v . Pohl.
WTB . B e r l i n , 31. Jan . Admiral v. Pohl , bisher

Chef der Hochseestreitkräfte, wurde das Großkreuz des Ro¬
ten Adlerordens mit Eichenlaub und Schwertern verliehen.

Ans Stilt md trete.
Oberlahnstein, den 1. Februar . •

!! Wegen des kathol. Feiertags Maria Lichtmeß wird
unser Blatt morgen nicht erscheinen und die nächste Rüm¬
mer erst am Donnerstag zur Ausgabe gelangen.

: ! : Weißer Februar - Anf an  g . Heute Mittag
hat sich zur Abwechselung wieder einmal Schneefall ein¬
gestellt.

( : :) K r i e g s a n d a cht. Morgen Abend Uhr
findet in der evangelischen Kirche eine Kriegsandacht statt.

> :- : Familienunter st ützungen  werden dahier
am Donnerstag und Freitag ausbezahlt.

!- ! Stadtverordnetenwahl.  Wie eine An¬
zeige besagt, hat man für die Ersatzwahl des Herrn Jak.
Weiland in der 2 . Wählerklasse Herrn Rechtsanwalt Sturm
als Kandidat aufgestellt . >

!-! 6 Kaninchen  verlost morgen Mittwoch Abend
der Geflügel - und Kaninchenzuchtverein unter seinen Mit¬
gliedern in einer Versammlung im „Deutschen Haus ".

) !( V e r se tzu n g. Frl . Lehrerin Katharina Adler von
hier, welche seither in Ettersdorf b. Montabaur tätig war,
ist mit dem 1. Februar an die Schule nach Eppstein versetzt
worden.

( : :) Eisernes Kreuz.  Matrose Anton Förger,
Sohn von Lokomotivführer Jakob Förger von hier , erhielt
für Tapferkeit beim Handgranatenwerfen das EiserneKreuz
überreicht . 20 Matrosen waren zur Säuberung französi¬
scher Schützengräben freiwillig vorgetreten und nachdem die
Arbeit „sauber" geleistet war , kamen alle 20 gesund zurück
und erhielten alle diese Auszeichnung . — Ferner wurde
dem Unterossizier Adolf Polz , Sohn von Obermeister Pelz
hier, bei einer Res .-Pion .-Kompagnie des westlichen Kriegs¬
schauplatzes das Eiserne Kreuz 2. Kl . verliehen . — Dem
Kriegsfreiwilligen im Pionier -Reg. Nr . 30 Georg Amendt,
Sohn des Triebwagenführers Heinrich Amendt von hier,
wurde , nachdem er am 25 . Juni vorigen Jahres mit dem
Eisernen Kreuz 2. Kl. ausgezeichnet wurde , am 27 . Januar
dieses Jahres die Hess. Tapferkeitsmedaille überreicht.

( !) Auszeichnung.  Am Geburtstage Sr . Majest.
des Kaisers erhielt der Hilfsschaffner Franz Blech von
hier , welcher afö' Wehrmann auf dem westlichen Kriegs¬
schauplatz, das Eiserne Kreuz 2. Klasse.

Hinweis.  Gleichzeitig mit der neuen Bekannt¬
machung betreffend Beschlagnahme und Bestandserhebung
von Web- und Wirkwaren iW . M . 1000/11 . 15 KRA .) tritt
am 1. Februar 1916 eine Bekanntmachung betteffend Be¬
schlagnahme und Bestandserhebung von Belleidungs - und

. Ausrüstungsstücken für Heer , Marine und Feldpost (W.
M . 1300/12 . KRA .) in Kraft . Durch diese Bekanntmach¬
ung werden eine ganze Reihe einzeln aufgeführte fertige
Gegenstände , die als Bekleidungs - und Ausrüstunasgegen-
pände für Herr , Marine ' und Feldpost in Bettacht kommen,
beschlagnahmt, gleichviel, aus welchen Rohstoffen die dazu
verwandten Webwaren hergestellt sind und ohne Rücksicht
auf Farbe und Herstellungsart . So sind beschlagnahmt:

Uniformröcke, Litewken, Feldblusen , Mäntel , Hosen, Feld
mützen, Halsbinden , Kriegsgefangenen -Anzüge, Drillich
jacken, Drillichröcke, Drillichhosen, Männerhemden (nicht
Oberhemden und Nachthemden), Männerunterhosen , Helm¬
bezüge, Tornister , Militär -Rucksäcke, Brotbeutel , Zeltzube¬
hörbeutel , Packtaschen, Schanzzeug- und Drahtscheren-
Futterale , Feldflaschenüberziige, Munitions - und Waffer-
tragesäcke, Reiterfuttersäcke, Tränkeimer , Protzschlitzsäcke,
Zeltjäcke, Zeltbahnen , Zelte , Fuhrparkpläne aus Segeltuch, .
Sandsäcke. Veränderungen an den beschlagnahmten Ge¬
genständen und Verfügungen über diese sind nur mit aus¬
drücklicher Zustimmung des Webstoffmeldeamts des König¬
lich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin , zulässig.
Ausgenommen von der Beschlagnahme sind: im Gebrauch
gewesene oder im Gebrauch befindliche Gegenstände ; Ge¬
genstände, welche sich am 1. Februar 1916 im Eigentum
von staatlichen oder kommunalen Behörden oder Anstalten,
sowie von Vereinigungen für unentgeltliche Liebesgaben-
beschaffrmg, Vereinslazaretten und privaten Krankenhäu¬
sern befinden; Gegenstände , sür welche Lieferungsverträge
mit einer Stelle des Heeres , der Marine oder der Feldpost
bis zum 1. Februar 1916  abgeschlossensind, wenn auch alle
auf die Lieferungen bezüglichen Zwischen- und Unterver¬
träge bereits bis zum 1. Februar 1916 abgeschlossen waren;
Männerhemden und Männerunterhosen , welche nach dem
8. Dezember 1915 aus dem Reichsausland eingesührt sind;
Gegenstände, fiir die bis zum 8. Dezember 1915 eine Aus¬
fuhrbewilligung des Reichskanzlers erteilt worden ist. Ab¬
gesehen von der Festsetzung von Ausnahmen von der Be¬
schlagnahme sind bestimmte Vorräte einer jeden Person,
deren Mengen im einzelnen in der Bekanntmachung aufge¬
führt sind, für den Kleinverkauf freigegeben. Diese Men¬
gen sind jedoch nur freigegeben, wenn sie unmittelbar an
den Verbraucher veräußert werden .und der Verkaufspreis
den vor dem Inkrafttreten der Bekanntmachung erzielten
Preis nicht übersteigt . Das Webstoffmeldeamt des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums ist ermächtigt , das Eigen¬
tum an den beschlagnahmten Gegenständen gemäß der
Bundesratsverordnung über die Sicherstellung von Kriegs¬
bedarf auf von ihm bezeichneten Personen zu übertragen,
©tue bei dem Königl . Preuß . Kriegsministerium gebildete
Bewertungsstelle für Webstoffe wird zunächst eine gütliche
Einigung über den Uebernahmepreis mit dem Eigentümer
der beschlagnahmten Gegenstände zu erzielen versuchen. So¬
weit eine Einigung nicht zustande kommt, muß die Preis¬
festsetzung durch das Reichsschiedsgerichtgemäß der erwähn¬
ten Bundesratsverordnung erfolgen . Die Bekanntmach¬
ung ordnet gleichzeitig eine monatliche Meldepflicht für alle
am 1. Februar 1916 vorhandenen Vorrätt der beschlag¬
nahmten Gegenstände an . .Die erste Meldung hat bis zum
15. Februar 1916, die folgenden Meldungen haben bis
zum 8. eines jeden Monats (erstmalig bis zum 8. April
1916) an das Webstoffmeldeamt der Kriegs -Rohstofs-Abtei
lung zu geschehen Für die Meldungen sind amtliche Mel
dekarten für Belleidungs - und Ausrüstungsstücke beim Web
stoffmeldeamt durch Postkarte anzufordern . Bei der Mel
düng von Sandsäcken ist gleichzeitig ein Muster zu übersen.
den. Außerdem muß jeder Meldepflichtige ein Lagerbuch
führen , aus dem jede Aenderung der Vorratsmengen und
ihre Verwendung zu ersehen ist. Der Wortlaut der Bekannt
machung, die eine ganze Reihe von Einzelvorschriften ent
hält , ist bei den Landratsämtern und Bürgermeisterämtern
einzusehen.

) !( Hinweis.  Am 1. Februar 1916 sind zwei um¬
fangreiche Bekanntmachungen betreffend Beschlagnahme u.
Bestandserhebung von Web-, Wirk - und Strickwaren (W.
M . 1000/11. 15. K. R . A.) und betteffend Beschlagnahme
und Bestandserhebung von Bekleidungs- und Ausrüstungs¬
stücken für Heer, Marine und Feldpost (W . M . 1300/12. 15.
K. R . A.) erschienen, durch die in umfassender Weise im
Interesse einer vorausschauenden Versorgung von Heer u.
Marine der freie Handel mit den durch die Bekanntmachun¬
gen betroffenen Gegenständen eingeschränkt werden mußte.
Gleichzeitig haben jetzt die Militärbefehlshaber in den ver¬
schiedenen Bezirken ein Verbot erlassen, das für alle Kreise
der Bevölkerung , die an dem Einkauf von Web-, Wirk- und
Strickwaren beteiligt sind, von besonderer Bedeutung ist.
Nach diesem Verbot dürfen Web-, Wirk- und Strickwaren
(gleichgültig, aus welchen Spinnstoffen sie hergestellt sind)
sowie die hieraus gefertigten Erzeugnisse zu keinem höheren
Preis verkauft werden , als der vor dem 31 . Januar 1916
bei gleichartigen oder ähnlichen Verkäufen erzielte ist.. Hat
ein Verkäufer vor dem 31. Januar 1916 den betreffenden
Gegenstand nicht gehandelt , so ist der Preis maßgebend,
den ein gleichattiges Geschäft innerhalb desselben höheren
Verwaltungsbezirks vor dem 31 . Januar 1916 für den Ge¬
genstand erzielt hat . Hiernach darf angenommen werden,
daß einer Preissteigerung in Web -, Wirk- und Strickwaren
und den aus ihnen gefertigten Gegenständen wttksam vor¬
gebeugt ist.

: : N o t i z. Das Generalkommando des 18. Armeekorps
teilt gemäß Kr . Min Vfg. V . II . 712/1, K. R . A. mit , daß
die Meldepflicht in § 5 der Bekanntmachung betteffend „Be¬
schlagnahme und Bestandsmeldung von Nußbaumholz und
stehenden Nnßbäumen " Nr . V . II . 206/11 . 15. K. R . A.

. hiermit bis 15. Februar 1916 verlängert wird.
(§) Rauchverbot.  Nun hat auch unser Kreis ein

amtliches Rauchverbot für Jugendliche . Diese Polizeiver-
ordnung hat bei sehr vielen erwachsenen Leuten und beson¬
ders bei denen, die mit der Jugenderziehung und -Pflege
betätigten Personen , berechtigte Freude erregt . Aergernis
erregend sah man Jungens von 14 bis 15 Jahren zur
Kirche und Schule gehend die Zigarette bis an die Ein¬
gangstüre im Munde . Wenn die Jugend nur endlich ein¬
mal einsehen würde , wie ungesund das übermäßige Ziga-
retenrauchen für junge Leute ist.

!-! GroßesWohltätigkeitskonzert  in Cob-
lenz. - Donnerstag , den 3. Febr ., abends 8 Uhr, findet in
der Coblenzer Schloß - und Garnisonkirche ein Kirchenkon¬
zert in größerem Rahmen statt . Die Damen Francke-Rusche
und Löbbecke-Dauber , die Opernsänger Heinz Edeler und

Max Roth und Organist und Biolincellist Johannes Starke
haben sich zu diesem Zweck zusammengeschlossenund wollen
die gesamte Einnahme dieses Abends den bedürftigen
Kriegs -Witwen und -Waisen zukommen lasten. Eintritts¬
programme zu 2 und 1 Mark sind in der Musikalienhand¬
lung von O. Falckenberg zu haben.

)-( Reisen nach den Truppen - und Okn-
bationsgebieten.  Die Handelskammer Wiesbaden
empfiehlt zur Vermeidung von Weitläufigkeiten beim Nach¬
suchen von Reisegenehmigungen für Reisen nach den Etap¬
pen- und Okubationsgebieten vorher entsprechende Aus¬
kunft in der Geschäftsstelle der Kammer zu erholen.

Riederlahuftein, den 1. Februar.
) ( Zimmer stiftung  für das Kaufmanns -Erhol¬

ungsheim . Für das Kaiser -Wilhelm -Heim der Deutschen
Gesellschaft für Kaufmanns -Erholungsheime im Taunus b.
Wiesbaden hat unser Mitbürger Herr Kommerzienrat Ehr.
Seb . Schmidt eine Zimmerstiftung von Mk. 3000 errichtet
und damit die gemeinnützigen Zwecke der Gesellschaft in an¬
erkennenswerter Weise gefördert . Die Gesellschaft verfügt
schon jetzt über 8 große Heime mit rund 1000 Betten und
hat sich durch ihre zweckentsprechenden Einrichtungen die
rückhaltslose Anerkennung aller Besucher erworben . Der
Bau weiterer Heime steht bevor.

: !: E i s e r ne s K r e u z. Der Bildhauer Bites Ba-
schewrich, seit Juli 1905 Gehilfe des Herrn Weis in Nie¬
derlahnstein , erhielt an der Front im Westen das Eiserne
Kreuz.

:- : P e t r o l e u m. Mit dem Februar werden die Tage
bereits wieder wesentlich länger und dadurch ist der amtlich
geregelten Petroleumabgabe auch wieder ein geringes
Quantum dieses Leuchtproduktes zur Verfügung gestellt
worden . Damit eine gerechte Verteilung vor sich geht, gibt
unsere Stadt jetzt Petroleumkarten aus , deren Ausgabetag
noch bekannt gegeben wird.

Braubach, den 1. Februar.
-!- BodoEb Hardt.  Unser Ehrenbürger Herr Ar¬

chitekt Bodo Ebhardt , der vorige Woche hier weilte und ver¬
schiedene Angelegenheiten auf der Marksburg anordnete,
ist von hier aus ' nach der Nahe gereist um daselbst die be¬
kannte Ebernburg einer gründlichen Besichtigung zu unter¬
ziehen. An Stelle des am 1. April von der Marksüurg
scheidenden Restaurateurs Herrn Willems , werden voraus¬
sichtlich mehrere Kriegsinvaliden kommen, welche tells die
Wirtschaft, teils die Führung usw. versehen.

a Nastätten,  31 . Jan . Dem Gefreittn Theodor
Strobel wurde das Eiserne Kreuz verliehen . — Mitte Fe¬
bruar veranstaltet der Stenographen -Berein Stolze -Schrey
einen Anfänger -Kursus für Damen und Herren . Anmel¬
dungen hierzu beliebe man der Druckerei Müller einzu¬
reichen.

d Miehlen,  31 . Jan . Der Gefreite Hermann Dreß-
ler , welcher bei einem Regiment im Westen, kämpft, erhielt
das Eiserne Kreuz 2. Klaste.

Vermischtes.
W e i l b u r g , 1. Febr . Wie der „W . Anz." hört , ist

es der Stadtverwaltung gelungen, einen Posten frischer un¬
garischer Eier zu kaufen, die zum Selbsckostenpreise von 1.4
Pfg . das Stück an hiesige Familien abgegeben werden.

Der Mörder Ebender festgenommen.
F r a n kf u r t a . M ., 31. Jan . Der Zigeuner Wilh.

Ebender , der, wie erinnerlich , im Jahre 1912 den Förster
Romanos in Cämmerzell bei Fulda ermordete und seit die¬
ser Zeit verfolgt wird , ist in Littard in Holland verhaftet
worden . Er ist bereits in einem deutschen AmtsgerichtSge-
fängnis in Rheinland untergebracht worden . Auf die Er¬
greifung des Mörders , der noch mehrere Straftaten aus
dem Kerbholz hat , war eine hohe Belohnung ausgesetzt.

kehke Nackrickken.
WTB . Konstantinopel,  1 . Feb . Bericht deS

Hauptmrartiers : An der Jrakfront bei Felahie gegenseitiges
Infanterie - und Artilleriefeuer mtt Unterbrechung.

Bei Kut el Amara herrscht Ruhe.
An der Kaukasusfront bedeutungslose Gefechte.
An der anatolischen Küste landete in der Nacht zum 27.

Januar ein feindliches Kriegsschiff eine Truppenabteilung
zwischen Fenihe und Mekri hei dem Dorfe Endeflie gegen¬
über der Insel Castellorizzo . Das Dorf wurde am Vormit¬
tag des 27. Jan . unter dem Schutze des Kriegsschiffes um¬
zingelt . Einige Beamte und ein Teil der Bevölkerung wur¬
den zu Gefangenen gemacht und an Bord des Schiffes ge¬
schleppt. Ebenso wurden Lebensmittel geraubt.

Rumänien bleibt neutral.
P a r i s , 1 , Feb. Die „Agence Havas " meldet aus Bu¬

karest: Ministerpräsident Bratianu sagte dem italienischen
Gesandten , daß die auswärtige Politik Rumäniens keine
Aenderung erfahren werde.

Rumänisches Getreide für die Mittelmächte.
B u ka r e st , 1. Feb . TU. Zwischen der rumänischen

Zentral -Verkaufskommission und . der entsprechenden Ein¬
kaufsstelle der Mittelmächte begannen Verhandlungen , .die
sich auf den Verkauf von 100 000 Eisenbahnwagen Mais
Und auf andere Getreidearten beziehen.

Gegen die ruffische Friedensbewegung.
Petersburg,  1 . Feb . T .-U. Indirekt . Von der

ruffischen Polizei wurden bei zahlreichen Duma -Abgeord-
neten Haussuchungen vorgenommen , um die in der letzten
Zeit wieder stark ausgetauchte Friedenspropaganda zu
durchkreuzen. In Petersburg wurden wieder 80 P ersonen
verhaftet. jfiÜHi
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NachrufI
Nach seinem unerforschlichen Ratschlüsse hat Gott unerwartet

schnell das langjährige , treue Mitglied des Kirchenchores „Caecilia'

sm,Kmf«mWiI heim Salzig
am 30 . Januar l. I . zu sich gerufen. Mit tiefer Trauer erfüllt uns
das Ableben dieses .stimm begabten, für einen erhebenden Kirchengesang
begeisterten Mannes , dem es allzeit eine Freude und eine Ehre gewesen
ist, zum Lobe Gottes und zur Erbauung der Gläubigen seine mufika
lischen Talente zu verwerten.

Sein Andenken wird im Kirchenchore in Ehren fortleben.

Der Ktroh„icker „Caeollia.“

GeWgrl-
KmivcheiizuA.Belli».!
Am Mittwoch , d. 2. Febr., |

abends 8'/, Uhr
StRonotsvetfamnliwfl

int „Deutschen Haus".
Tagesordnung:

1. Verlosung von 6 Kaninchen.
2. Wahl einer Kommission.
3. Besprechung über Zuchtstation.
4 Verschiedenes

Um vollzähliges Erscheinen |
bittet Der Morvand.

SeranNuchMj» .
Me SMienmterflltzmg«

für die erste Mlfte des Monats Februar werden
am Donnerstag , den 3 dieses Monat»

an die Empfänger mit dem Anfangsbuchstaben A K.
arn Freitag » den 4 dieses Monats

für jene mit dem Anfangsbuchstaben L- Z
und zwar jedesmal vormittag « von 8 - iS
hause Zimmer Nr . 3 ausgezahlt.

Ober lah nstejn,  den 1. Februrr 1916. Der Magistrat.

12 Uhr auf dein Rat«

ist

Zur Beerdigung
Fahne am Sterbehause.

versammeln sich die Mitglieder bei ihrer

H Turnverein8.95.vterMfteii.
k-HL Unseren Mitgliedern zur Nachricht, daß

der inaküoe Turner , Herr
Wtlhdm Salzig

von dieser Welt adberusen wurde und bitten wir
an der Beerdigung recht zahlreich ieilnehmen zu
wollen. , , .

Der Verein, der in dem Verstorbenen ein eifriges
Mitgired verliert, versammelt sich Mittwoch nach¬
mittag 3 Uhr bei Mitglied Massenkeil.

Der Vorstand.

Katholischer Gesclea-Mki«.
In der Sonntag nacht verschied nach einem

kurzen schweren Leiden unser treues eifriges Ehren¬
mitglied, Herr

was wir den Mitgliedern hierdurch geziemend mit
teilen.

Gleichzeitig bitten wir die Mitglieder an der
Beerdigung durch recht zahlreiche Beteiligung die
letzte Ehre erweisen zu wollen.

Der Vorstand.

Für die zahlreiche Beteiligung bei der Be¬
erdigung und den Exequien meines nun in Gott
ruhenden treuen Gatten , unseres guten Vaters,
Schwiegersohnes, Schwagers und Onkels, des

Königl Paekmeisters
Peter Gutherz,

sprechen wir hiermit allen, ganz besonders den
Herren Beamten, dem Staatseisenbahn -Verein, dem
Wohlfahrtsverein in Ober- und Niederlahnstein,
und den liebe vollen Kranzspendern unseren nefgefühl
testen Dank aus.

Die trauernde« HiulerblieSeueu.
Frau Peter Gutherz u . Kinder.

Niederlahnstein, den 31. Januar 1916

NllWlllllstlllllllle
noch wie vor, da ministerielle
Erlaubnis für mich inzwischen
eingetroffen ist.

Zoses Siere.

Kaufe in Oberlahnstei « n« r
Donnerstag »de« 3. Februar,

von 9—1 Uhr»
alte, auch zerbrochene

m ßolel Einhorn. Zimmer steht angeschrieben.
Achte pro Stück bis 5 Mk. fron willig.

Gebisse

Die am 26 . Januar 1916 abgehalieneHolzoerftchermg
ist genehmigt. Die Ucberweisung findet am Donnerstag»
de» 3. Februar durch Auslieferung der Holzabfuhrscheine
Kart.

Osterspai» den 31. Januar 1916
Freiherrlich von Prenschen'sches Rentamt.

AWerMMfreier MkliWer
Maschinist

für größere Lokomobile zum sofortigen Antritt ge
sucht Die Stellung wird gut bezahlt und ist dauernd

Papierfabrik Georg Kobbecke.

Ei« Ge dfcheill
als Fundsache hier abgegeben worben.
Oberlahnstei » , den 31. Januar 1916.

_ _ _ D i e Polizeiverwaltung.
Maring zu StMmoMeitwersmmllinil
am Donnerstag , den 3. Febr . 1916, nachmittags 5 Uhr

im Rathaussaale.
Tagesordnung:

1. Bericht über die Berwaliung und die städtischen Angelegen¬
heiten pro 1915.

2 . Verpachtung des Steinbruchs im Lahnberg.
3. Einquartierungskommisston.
4 Schilleranlagen.
5 Kanalisation der Frühmesserstraße.
6. Ersbtzwahl für die aus der Schuideputation ausgeschiedenen

»itgliedcr Herren Pa » l und Weiland.
7. Mitteilungen.
8. Geheime Sitzung.

Oberlahnstein,  den 3l . Januar 1916.
Der Vorsitzende der Stadtverordneten -Bersammluug

Den cker.

Bm i SebruarM ab wird
Petroleum nur noch gegen Pe»olem-K«te«
abgegeben

Der Tag der Abholung für Petroleumkarten wird bekannt
gegeben, sobald das Petroleum eintrifft

N ied erla h nstetn,  den 1. Februar 1916.
Der MaUiftrst.

VeklmtmüMg.
Nr. W . M 562/1 . 16. K. R . A.

betreffend
PreirbtschlSullmgr« im Hendel- mit Web-,Wird- »ad Stritomm

Vom 1. Februar 1916.
Auf Grund des § 9b des Gesetzes über den Belager¬

ungszustand vorn 4. Juni 1851 (Gesetzsamml. S . 451) in
Verbindung mit dem Gesetz, beireffend Abänderung dieses
Gesetzes vom 11. Dezember 1915 (Reichs Gesetzbl S . 813)
— in Bayern auf Grund des Artikels 4 Ziffer 2 des Ge¬
setzes über den Belagerungszustand vom 5 . November 1912
in Verbindung mit der Königlichen Verordnung vom 31.

c>» v. _ _ o « »rn. l Juü 1914 , dm Uebergang der vollziehenden Gewalt auf die
f L®  hör ' * !Militärbehörden betreffend- wird hiermit folgende Anord-

nung zur allgemeinen Kennlms gebracht:
Beim Verkauf von Web-. Wirk» und Strickwaren

(gleichgültig aus welchen Spinnstoffen dieselben hergesteüt
sind) sowie der hieraus gefertigten Erzeugnisse darf der Ver¬
käufer keinen höheren Preis vereinbaren, als er vor dem
31 . Januar 1916 bei gleichartigen oder ähnlichen Verkäufen
erzielt hat. Hat der Verkäufer vor dem 31. Januar 1916
den betreffenden Gegenstand nicht gehandelt, so darf er keinen
höheren Preis vereinbaren als den, welchen ein gleichartiges
Geschäft innerhalb desselben höheren Verwaltungsbezirks vor
dem 31 Januar 1916 für den Gegenstand erzielt hat

Eoblenz » den 1 . Februar 1916
Kommandantur der Festung Coblenz und Etzrmbreitstein.

Frankfurt (Main ), den 1 Februar 1916
Stellvertrettabes Generalkommando , 18. Armeekorps.

M >l sofortiger Gültigieit tritt
ein Nachtrag 6 in Kraft . Aus¬
kunft erteilt die Bahnverwaltung
in Nastätten.

Kerls «, den 28. Januar 1916. |
Die Direktion

LlNneOett-KSse!
wieder eingetroffen beiLlldw. Kehler Wwe.

neb d . lath . Kirche

!ira».Stn»demiSiche»I
gesucht. . d - ifstratz - 107.

mm  u. Leb.-BmilerslWLbttlahnslei«.
Am Mittwoch» den 2. d. M (Mariä Lichtmeß)»

vormittags 9 */4 Uhr versammeln sich die Mitglieder imI
„Rheinischen Hof" bei Ehr . Massenkeil zum Abholen der '
Fahne und zur Teilnahme am Festgottesdienste.

Zahlreiche Beteiligung erwünscht.
Der Vorstand.

KintNlltogWh Sberlahasteia.
Am Mittwoch» den 2. Februar (Mariä Lichtmeß)
finden zwei « eitere Vorstellungen statt.

Anfang 4 und 8 Uhr.

f Neues Programm
Alles nähere am Theater zu ersehen.

MömrdÄiWl.
Für die am Donnerstag , den 3 . Febr«

mittags 3 bis 5 Uhr statifindende Wahl derII . Wählerklasse
ist als Kandidat
Herr RechtAMilt Carl Sturm

aufgestellt. Das Wahlkomitee.

Für den Kreis St . Goarshausen suchen wir

tüchtigen Vertreter
welcher bei einigen Erfolgen fest angestellt werden kann
Mitteldeutsche Bersichemgi-Miengesellschiist
die Generalagentur Köln. MMer-iatz7. Haas Walther

Kaufe

GebrauchterSmenschreittisch
oder kl altmodische » P «U billig
zu kaufen gesucht. Off. mit Pr.
u . A. K an die Geschäftsstelle.

teil

Das von der verstorbenen Frl.
Elise Kauth . Brückenstr. Uirder-
tahnftriu gefühlte

ist anderweitig zu übertragen.

Zöpfe.
Einige hundert echte Haarzöpfe
vou 2 dis 10 Mt - und höher zu

verkaufen.
Oste Müller,EM«;

Ecke Löhrrondell 87.
Rheinst . 5 neben Hotel Traube.
Kefte Bezugsquelle kur alle»

_ Haarersatz. _
Mideriks Ladenlete

nitW»hm«s
und Lagerräume zum 1. April
1918 zu vermieten . Zu erfragen
iu der Geschäftsstelle._Aissirdermi

Alle Diejenigen , welche noch
eine Forderung an die verstorbene
Fräulein Gtisabrtha Kanth in
Niederlahnktein zu machen
haben , sowie diejenigen , welche
noch Zahlungen an dieselbe zu
leisten haben, werden gebeten
dieses baldmöglichst wegen Ge
schäftsregelung zu erledigen.

eigener Anfertigung em¬
pfiehlt zu 8 —10 und
12 Pfg

Buchdruikerei
Scans SWrl.

Wiederverkäufererhalten I
bei Abnahme von 50 Stück!
25 % Rabatt.

BeblMtMihW.
Rr . W . M. 1300/12 . 15. K . R.

f . Geflügel, Schweine
gut u . billig. Preis¬
liste frei.

Graf , Futtermühle . Anerbach 1571
Hessen.

Fetter
Pech. Beniner

sucht paffende Stellung.
Näheres Geschäftsstelle-

Mbl. Bohn- ml

zusammen oder geteilt zu ver¬
mieten Näheres Geschäftsstelle.

Este kleine Wohnungs
gleich oder später zu vermieten.

Mlttelftratz « 43.

Mbl. Zimer
mit elekt Licht zu vermieten

Karg »ratze 4S.

llueotgeltticher
Arbeitslllllhweis

für Arbeitgeber ttnb Arbeit-
vehwer«Sullliche« mb.
lvelöiichm Geschlechtes

auf Rathaus Oberlahnstei«
Zimmer Nr . 5.

W . M. 1300/12 . 15. K . R. A.
betreffend

Beschlagnahme und Bestandserhebung von
Bekleidungs- und Ausrüstungsstücken für

Heer, Marine und Feldpost.
Vom 1. Februar 19161

Nachstehende Bekanntmachung wird hierdurch mit dem
Bemerken zur allgerneinenKenntnis gebracht, daß Zuwider¬
handlungen gegen die Enteignungs - oder Beschlagnahme-
Anordnungen gemäß der Bekanntmachung über die Sicher¬
stellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (RGBl . T.
357 ) in Verbindung mit den Erweiterungsbekanntmachun¬
gen vorn 9. Oktober 1915 (RGBl . S . 645) und vom 25.
November 1915 (RGBl . S . 778 )*) , und Zuwiderhandlun-

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark wird , sofern nicht nach allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

t . wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände heraus»
zugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu über-
brtmgen oder zu versenden, zuwiderhandell ; ^ ,

2 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft,
beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder kauft oder
ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäft über ih»
abschließt;

3 wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zmviderhandelt;

4 . wer den «ach 8 5 erlassenen AusführungsbestiinMuHgenzu¬
widerhandelt . ^ w .

**) Wer vorsätzlich  die Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
wissentlich unrichtig .' oder unvollständige Angaben macht , wird mir
Gefängnis bis »u 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn»
taufend Mark bestraft ; auch können Vorräte , die verschwiegen find,
hn Urteil für Hern Staat verfallen erklärt werden. Eben !» wir»
bestraft, wer vorsätzlich  die vorgeschriebenen Lagerbücher ein»

—’ hiev oder zu führen unterläßt.
"3er fahrlässig  die Auskunft , zu der er ans Grund diesem

strafe bis zu dreitausend '- - _
fängnis bis zu sechs Monaten beftrast. Ebenso wird bestraft, ive^
fa hrl üssig  die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten o« *
,» führen unterläßt.
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b)

gen gegen die Meldepflicht oder Pflicht zur Lagerbuchfüh¬
rung gemäß der Bekanntmachungüber Vorratserhebungen
vom 2. Februar 1915 (RGBl . S - 54) in Verbindung mit
den ErweiterungSbekanntmachungen vom 3 . September
1915 (RGBl . S . 549 ) und vom 21 . Oktober 1915 (RGBl.
6 . 684)**), bestraft werden.

§1
Inkra fttre ten.

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung am
I . Februar 1916 in Kraft.

§2.
Bon der Bekanntmachung betr offeve Gegenstände.

Bon dieser Bekanntmachungwerden die nachstehend auf-
geführten Gegenstände betroffen, gleichviel aus welchen
Rohstoffen die dazu verwandten Webwaren hergestellt sind,
ohne Rücksicht auf Farbe und Herstellungsart
1. Uniformröcke (Waffenröcke, AttilaS , UlankaS, Koller

ufw.), Litewken, Feldblusen, Mäntel , Hosen, Reithosen,
Feldmützen (keine ExtrarNützen), Halsbinden (mit Aus¬
nahme von reinseidenen) , Stoff -Fausthandschuhe, soweit
sie für Mannschaften des Heeres, der Marine und der
Feldpost in Betracht kommen können,

2. Kriegsgefangenen-AnzÜge, schwarz oder annähernd
schwarz, gelb gepaspelt,

3. Drillichjacken, Drillichröcke, Drillichhosen,
4. Männerhemden (jedoch keine Oberhemden und Nacht¬

hemden) und Männerunterhosen Mit Ausnahme aller
aüS gebleichten Leinen- und gebleichten Baumwollstoffen
oder Seide hergestellten Hemden und Unterhosen.

Männerhemden und Unterhosen aus Wirk- U. Strick-
stoffen sind durch die Bekanntmachung Nr . W . M.
1000/11 . 15 KRA . beschlagnahmt.

5. Helmbezüge (auch für Tschakos, Pelzmützen, TschapkaS
ufw.), Tornister, Militär -Rucksäcke, Brotbeutel, Zeltzübe-
hörbeutel,

Packtaschen, Schanzzeug - und Drahtscheren-Futter-
ale , ganz oder teilweise aus Webftosien gefertigt,

Feldflaschenüberzüge aller Art,
6. Munitions - und Waffertragesäcke, Reiterfuttersäcke,

Tränkeimer , Protzschlitzsäcke, Zeltsäcke,
7. Zeltbahnen , Zelte aller Art , soweit sie für militärische

Zwecke geeignet sind,
Fuhrparkpläne aus Segeltuch (Hanf oder Baum¬

wolle) in folgenden Abmessungen:
211 : 226 , 224 : 231, 231 : 284 , 240 : 400 , 248 : 282,
270 : 360 , 300 : 500 , 310 : 311 . 400 : 500 cm

8. Sandsäcke.
§3.

Beschlagnahme.
Die von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände

werden, ohne Rücksichttauf Qualität , beschlagnahmt.
Soweit ihre Anfertigung nach den bestehenden Bestim¬

mungen zulässig ist, verfallen die in der Herstellung befind¬
lichen oder künftig herzustellenden Gegenstände gleichfalls
der Beschlagnahme, sobald ihre Herstellung beendet ist und
die Mindeftmengen überschritten sind.

Beschlagnahmt sind ferner die vou der Bekanntmach¬
ung betroffenen Gegenstände (§ 2) , welche von einer Ab-
uahmestelle des Heeres, der Marine oder Feldpost endgültig
zurückgewiesen sind oder künftig endgültig zurückgewiesen
werden . Sie dürfen auch nicht anderen Stellen des Heeres,
der Marine oder der Feldpost geliefert werden.

§4.
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenstän¬
den verboten ist und rechtsgeschäftliche Berfügungen über
sie nichtig sind . Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen ste¬
hen Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstrek¬
kung oder Arrestvollziehung erfolgen.

Unzulässig ist auch jeder Wechsel im Gewahrsam der be¬
schlagnahmten Gegenstände.

Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen und
Verfügungen zuläflig , die mit ausdrücklicher Zustimmung
des Webestoffmeldeamts der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW.
48, Verlängerte Hedemannstr . 11, erfolgen . Auch Veräuße¬
rungen an Stellen des Heeres, der Marine oder der Feld¬
post dürfen nur mit Zustimmung des Webstoffmeldeamts
erfolgen.

§ 5 .
Ausnahmen von der Beschlagnahme.

Nicht beschlagnahmt sind durch diese Bekanntmachung:
1. Im Gebrauch gewesene oder im Gebrauch befindliche Ge¬

genstände.
2. Afle Gegenstände , welche sich am 1. Februar 1916 im

Eigentum von staatlichen oder kommunalen Behörden
und Anstalten sowie vonVereinigungen für Liebesgaben¬
beschaffung, soweit letztere ihre Borräte unentgeltlich dem
Heere oder der Marine zuführen , ferner von Vereins-
kazaretten und privaten Krankenhäusern befinden.

Dagegen ist der Erwerb beschlagnahmter Gegenstände
nach dem 1. Februar 1916 auch seitens der Vorgenann¬
ten unzulässig.

3. Alle Gegenstände , für welche Lieferungsverträge mit ei¬
ner Stelle des Heeres , der Marine oder der Feldpost bis
zum 1. Februar 1916 einschließlich abgeschloffen worden
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sind, vorausgesetzt, daß auch alle auf die Lieferungen be¬
züglichen Zwischen- und Unterverträge bereits bis zum 1.
Februar 1916 abgeschlossen worden sind.

Dagegen fallen nicht unter diese Ausnahme Gegen¬
stände, über welche Verträge mit Eisenbahn- und ande¬
ren Zivilbehörden, ausländischenMilitärbehörden, Kan¬
tinen, Privatkrankenhäusern(selbst mit militärischer Be¬
legung), Vereinslazaretten, anderen gemeinnützigen Ver¬
einen oder Anstalten und dergleichen mehr bestehen.

4. Mättnerhemden und Männerunterhosen, welche nach
dem 8. Dezember 1915 aus dem Reichsland (nicht Zoll¬
ausland oder besetzten Gebieten) eingeführt worden sind
oder noch werden.

5. Gegenstände, für die bis zum 8. Dezember 1915 eine
Ausfuhrbewilligung des Reichskanzlers erteilt worden ist

8 6.
Freigabe für de» Mehnerf auf.

Die Vorräte einer Person sind bis zur Höhe der folgen¬
den Mmdestmengen für den Kleinverkauf steigegeben:
a) ohne Rücksicht auf die Qualität

je 50 Waffenröcke, Litewken. Feldblusen.
Mantel,

je 20 Attilas , UlankaS, Koller ufw.,
20 Reithosen,
100 lange Hosen(einschließlichStiefelhosen.)
je 20 Feldmützen, Drillichjacken, Drillich. Die Ber-

röcke schieden-
40 Drillichhosen. heit der
50 Halsbinden, Große
je 10 Tornister. Zelzubehörbeutel, Mu- und

nitionStragefäcke, Waffertragesäcke, Farbe
Schanzzeug- oder Drahtscherenfutterale, > bleibt
Feldflaschenüberzüge, außer

30 Militär Rucksäcke, Betracht,
je 80 Helmbezüge, Brotbeutel, Zeltbahnen,

Reiterfutttersäcke, Tränkeimer. Packtaschen
500 Sandsäcke,

von jeder Qualität
je 100 Männerhemden oder Männer

Unterhosen.
Die unter a) und b) ausgeführten Mengen sind nur

dann sieigegeben, wenn
1. die sieigegebenen Vorräte unmittelbar an den Ver¬

braucher veräußert werden,
2 . der Verkaufspreis den Inkrafttreten dieser Bekannt¬

machung erzielten Preis nicht übersteigt.
Wer trotz dieser Vorschriften Ware zurückhäll oder höhere

Preise als bisher sich bezahlen läßt, hat sofort die Enteig¬
nung der Ware zu gewärtigen. Wer also von dieser Frei¬
gabe für den Kleinverkauf keinen Gebrauch machen will
oder kann, hat seine sämtlichen Vorräte als beschlagnahmt
anzumelden.

§ r
Verwahrung der beschlagnahmtenGegenstände.

Die Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände sind ver¬
pflichtet, diese bis auf weiteres zu venvahren und pfleglich
zu behandeln.

Die beschlagnahmten Gegenstände sind getrennt von
den beschlagnahmefreien Vorräten aufzubewahren und als
solche kenntlich zu machen. Die Trennung und Kenntlich¬
machung muß bis zum 15. Februar 1916 erfolgt sein.

§ 8 .
Etgentumsiibertragung und Uebernahmepreis.

Das Webstoffmeldeamt ist ermächtigt , das Eigentum
an den beschlagnahmten Gegenständen gemäß § 1 der Be¬
kanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf auf
die von ihm bezeichneten Personen zu übertragen.

Durch eine beim Königlich Preußischen Kriegsministe¬
rium gebildete Bewerttingsstelle für Webstoffe wird zu¬
nächst grundsätzlich eine gütliche Einigung über den Ueber-
nahmepreis mit dem Eigentümer der beschlagnahmten Ge¬
genstände angestrebt werden . Soweit eine gütliche Eini¬
gung nicht zustande kommt, erfolgt die Preisfestsetzung durch
das Reichs-Schiedsgericht gemäß §§ 2 und 3 der Bekannt¬
machung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf.

§9.
Meldepflichtige Gegenstände.

Meldepflichtig sind die am Stichtage vorhandenen Ge-
samlvorräte der beschlagnahmten Gegenstände , sofern sie
größer sind als die im § 6 angegebenen Mindestvorräte.

Werden die Mindestvorräte eines Eigentümers nach¬
träglich überschritten , so sind die Gesamtvorräte unverzüg¬
lich auf den vorgeschriebenen Meldekarten anzumelden.

Alle von Stellen des Heeres , der Marine oder der Feld¬
post bereits siüher oder in Zukunft zurückgewiesenenGegen¬
stände sind nach erfolgter endgültiger Zurückweisung un¬
verzüglich unter Angabe der Gründe der Zurückweisung von
dem anzumelden , der die Gegenstände zurückerhalten hat.

Alle Zugänge zu den beschlagnahmten Lager beständen
sind ebenfalls meldepflichtiq.§ io.

Meldepflichtige Personen.
Zur Meldung verpflichtet sind alle natürlichen und ju¬

ristischen Personen , ferner alle wirtschaftlichen Betriebe , so¬
wie öffentlich rechtliche Körperschaften und Verbände , die
Eigentum oder Gewahrsam .an meldepflichtigen Gegenstän¬
den (tz9) haben, oder bei denen bezw. für die sich solche un- .r
ter Zollaufsicht befinden. I

Vorräte , die sich am Stichtage (§ 11) nicht im Gewahr --
fam des Eigentümers befinden, sind sowohl von dem Eigen¬
tümer als auch von demjenigen zu melden , der sie an die¬
sem Tage in Gewahrsam hat . (Lagerhalter usw)

Alle die, welche meldepflichtige Gegenstände in Gewahr¬
sam haben , ohne Eigentümer zu sein, brauchen nur die von
ihnen verwahrten Mengen sowie die Eigentümer anzn-
geben, aber nicht die übrigen Spalten der Meldekarte auS--
zufüllen.

Die nach dem Stichtage eintreffenden , vor dem Stich¬
tage aber schon abgesandten Vorräte sind nur von dem
Empfänger zu melden.

Neben demjenigen, der die Ware in Gewahrsam hat, ist
auch derjenige zur Meldung verpflichtet, der sie einem La¬
gerhalter oder Spediteur zur Verfügung eines Dritten
übergeben hat,

8 ii.
Stichtag»atz Meldefrist.

Maßgebend für die Meldepflicht ist bei der ersten Mel¬
dung der am Beginn des 1. Februar 1916 (Stichtag )!tat¬
sächlich vorhandene Bestand , bei den Zusatzmeldunge« die
in der Zeit bis zum 1. jedes folgenden Monats (erstmalig
bis zum 1. April 1916) zum Bestand hinzugetretenev
Mengen.

Die erste Meldung ist bis zum 15. Februar 1916, die
Zusatzmeldungen sind bis zum 8. jedes folgenden Monats
(erstmalig bis zum 8. April 1916 an das Webstoffmeldevmt
der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministerium einzusenden.8 12.

Mechekarten.
Die Meldungen dürfen nur auf den amtlichen Melde¬

karten für Bekleidungs - und Ausrüstungsstücke erstattet
w rden . Diese Meldekarten sind durch Postkarte beim Web-
stosfmeldeamt anzufordern.

Die Anforderung ist mit deutlicher Unterschrift , genauer
Adesfe und Firmenstempel zu versehen.

Sämtliche in den Meldekarten gestellten Fragen sind
genau zu beantworten . Alle Mängel , die ein Warenposten
etwa hat , sind genauestens zu beschreiben. Ungenaue oder
unvollständige Angaben , insbesondere über Menge , Größe
oder Maße , Gewicht usw. würden erhebliche Verzögerungen
bei der Abnahme und auch sonstige Nachteile bezw. Straf¬
verfolgung für den Eigentümer der Gegenstände nach sich
ziehen.

Weitere Mitteilungen irgendwelcher Art darf die Melde¬
karte nicht enthalten , auch dürfen bei Einsendung der
Meldekarten sonstige schriftliche Erklärungen , außer den
Aufstellungen über die Meldekarten , nicht beigefügt tverden.

Auf einer Meldekarte darf immer nur ein meldepfiich-
tiger Warenposten gemeldet werden.

Die Meldekarten sind fortlaufend nummeriert und ord¬
nungsgemäß frankiert an das Webstoffmeldeamt der
Kriegs -Rohstoff-Abteilung des König!. Preußischen Kriegs-
minifteriums , Berlin SW . 48, Verlängerte Hedemannstr.
11, einzusenden. Die Vordrucke für die Aufstellungen über
die Meldekarten sind ordnungsgemäß ausgefüllt diesen bei-
zufügen.

Auf die Vorderseite der zur Einsendung von Meldekarten
benutzten Briefumschläge ist ein Vermerk zu setzen: „Ent¬
hält Meldekarten für Bekleidungs - und Ausrüstungsstücke."

Muster.
Muster sind ohne weiteres nur bei Sandsäcken dem

Webstoffmeldeamt einzusenden . Diese Muster sind getrennt
von den Meldekarten zu verpacken; der Umschlag muß den
Vermerk „Enthält Sand sackmuster" sowie Namen und
Adreffe des Absendes tragen.

Bei den übrigen Gegenständen sind für den Durchschnitt
der einzelnen Warenposten genau maßgebende Muster nur
auf Aufforderung des Webftoffmeldeamts an die von ihm
bezeichneten Personen kostenfrei zu übersenden.

Die Muster werden entweder zurückgesandt oder zum
Uebernahmepreis vergütet.

8 14.
Lagerbuch und Auskuuftserteilung.

Jeder Meldepflichtige (§ 10) hat ein Lagerbuch zu füh¬
ren, aus dem jede Aenderung in den Vorratsmengen und
ihre Verwendung ersichtlich sein muß.

Soweit der Meldepflichtige bereits ein derarttges Buch
fiihrt, braucht ein besonderes Lagerbuch nicht eingerichtet zu
werden . In dem Lagerbuch ist indes mit roter Tinte deut¬
lich bei den beschlagnahmten Posten zu vermerken, daß sie
beschlagnahmt sind.

Beauftragten der Polizei - oder Mlitärbehörden ist je¬
derzeit die Prüfung des Lagerbuches sowie die Besichtigung
der Räume zu gestatten, in denen meldepflichtige Gegen¬
stände zu vermuten sind.

§ 15.
Anftagen und Antrag.

Alle Anfragen und Anträge , die die vorliegende Be¬
kanntmachung oder die dazu ergehenden Ausführungsbe¬
stimmungen betreffen, sind an das Webstoffmeldeamt der
Kriegs -Rohstoff-Abteilung des König!. Preußischen Kriegs¬
ministeriums , Berlin SW . 48, Verlängerte Hedemannstr.
11, zu richten.

Die Anstagen und Anträge müssen auf dem Briefum¬
schlag sowie am Kopfe des Briefes einen kurzen Vermerk
tragen : „Betrifft Bekleidungs - und Ausrüstungsstücke".

Frankfurt (Main), den 1. Februar 19 i 6.

München , den 15. Januar 1916.
Kgl. Bayrisches Kriegsministerium

gez. Freiherr von Kreß

Stuttgart , den 15 Januar 19 '-6.
Würittinb Krieasministerium

gez. von M a r ch: a l e r.
deutschen Kriegsministerien wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

Kommandantur von Coblenz und Ehrrnbreitstrin.
18. Armeekorps. Stellvertretendes Generalkommando.
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